
Angelegenheitendes Provinziallandtags. Angelegenheiten des Provinziallandtagz

^. 1. Angelegenheitendes provinziallandtags.

Durch AllerhöchstenErlaß vom 2. Immar 1901 war der 42. RheinischeProvinzial-
landtag auf den 3. Februar 1901 zusammenberufen worden und hat bis zum 14. Februar 1901
getagt. Währeud dieser Zeit haben acht Pleuarsitzuugenstattgefunden.Hinsichtlichder Ausführung
der Beschlüsse des 39., 40. nnd 41. Rheinischen Provinziallandtags ist den Berichtender Vor¬
jahre noch das Folgendehinzuzufügen

Zu Nr. 1 (Seite 2 und 3 des Berichts für das Jahr 1896/97) steht wegen der
Abgabe von auf fiskalischem Grund uud Boden gemachten Alterthumsfuuden an die
Provinzialmuseen eine Entscheidungder Königlichen Stcmtsregieruuguoch aus.

Zu Nr. 3? II «. (Seite 32 uud 33 des Berichts für das Jahr 1896/97). Der
Autrag auf Ausdehnung des Gesetzesvom 4. August 1891, betreffend die Vorausleistungeu
der Fabriken u. s. w. für den Wegebau, auch auf die früheren Staatsstraßen hat auch bis
jetzt seiue Erledigungnoch nicht gefunden. Es war Aussicht vorhanden, daß dem Antrage durch
die in der Throurede vom Januar 1901 angekündigteGesetzesvorlage,betreffenddie Erweiterung
des Gesetzes über die Vorausleistungen,stattgegebenwerden würde, iu Folge frühzeitigenSchlusses
des Laudtagesder Monarchieist jedoch das Gesetz nicht zur Vorlage und Berathung gekommen.

Zu Nr. 1 (Seite 2 und 3 des Berichts für das Jahr 1898/99). Der 41. Rheinische
Provinziallcmdtaghatte den Provinzialcmsschußbeauftragt, etwa bis zum Zusammentritt des
42. RheinischenProvinziallandtagserforderlich werdendeWahlen für die Ober-Ersatzkommis¬
sionen Namens des Provinziallandtags zu thätigen und dem Provinziallandtag alsdann in der

Ur. Gegenstand.

Berichte des Provinzialausschusses
über die Ergebnisseder Provinzial-
verwaltung in den Rechnungs¬
jahren 1898 und 1899.

Einige Abänderungendes Regle¬
ments über die dienstlichen Ver¬
hältnisse und der Bestimmungen
über die Besoldung der Provinzial-
beamten.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 3, Seite 76.)

Keschwßdes 42. provinziallandtags.

Diese Berichtewurden in der Plenarsitzungvom 4. Februar
1901 durch Kenntnißnahmefür erledigt erklärt.

In der Sitzung vom 8. Februar 1901 hat der Provinzia!»
landtag zu folgendenVorschlägen seine Zustimmungertheilt
(Seite 18 der Protokolle):
1. iu Klasse V des Reglements über die dienstlichen

Verhältnissehinter dem Worte „Kanzlisten"einzufügen
„Büreaugehülfen",

2. in Klasse VI desselbenReglements die hinter dem
Worte „Hülfsfchreibcr"stehendenbeiden Worte „der
Centtalstelle"fortfallenzu lassen,

3. im Besoldungsplanunter ^ eine neue Nummer 9«,
einzufügen„Büreaugehülfen"mit folgendenGehalts¬
und Steigesätzen:

nächsten Tagung von den gethätigtenWahlen Mittheilung zu machen. Außer den iu dem Bericht
für das Jahr 1899/1900, Seite 2 und 3, aufgeführtenhat der Provinzialausschußkeineweiteren
Wahlen für die Ober'Erfatzkommifsionen vorgenommen.

Zu Nr. 2 (Seite 2 und 3 des Berichts für das Jahr 1898/99). Der vom 41. Rhei¬
nischen Provinziallandtag begutachtete Gesetzentwurf,betreffenddie Ausdehnung verfchiedener
Bestimmungen des allgemeinen Berggesetze vom 24. Juni 1865 auf die Dachschiefer-,
Traß° und Bafaltlauabrüche in den linksrheinischen Landestheilen, ist dem Landtage
der Monarchienoch nicht vorgelegtworden.

Zu Nr. 5 (Seite 6 und 7 des Berichtsfür das Jahr 1898/99 uud Seite 4 des Berichts
für das Jahr 1899/1900). Die vom 41. RheinischenProvinziallandtag durch Beschluß vom
3. Februar 1899 zur Rettung des Sicbengebirges vor der dnrch die Steinbruch¬
industrie droheuden Verwüstung bewilligte Summe von 200 000 M. aus den Ziusüber-
schüssender Landesbankist dem Verschönerungsvereinfür das Sicbengebirgezwischenzeitlichganz
gezahltworden.

Iu Nr. 6 (Seite 10 des Berichts für das Jahr 1898/99 und Seite 4 des Berichts
für das Jahr 1899/1900). Eine Entschließungder KöniglichenStaatsregierung auf die vom
41. Rheinischen Provinziallandtag am 3. Februar 1899 gefaßte Resolutionwegen der Förderung
der Bestrebungen der Provinzialverwaltung auf Erhaltung der Kunstdenkmäler durch
reichlichere Bewilligung finanzieller Beihülfen aus staatlichen Mitteln ist noch nicht
mitgetheiltworden.

Hinsichtlich der Ausführungder Beschlüssedes in dem Jahre 1901 versammeltgewesenen
42. Rheinischen Provinziallandtagswird auf die folgendeZufammenstcllungBezug genommen.

Art der Erledigung.

WegenAnstellungderjenigen Hiilfsarbeiterals Büreaugehülfenund bezw. Hülfsschreiber, welche eine fünf¬
jährigeDienstzeitbei der Provinzialverwaltungbezw. der Landes-Versicherungsanstaltzugebracht haben
und sich mit Rücksicht auf Führung und Leistungenzur Anstellungeignen, ist das Erforderliche
angeordnetworden. Die Anstellungerfolgt mit Bcmnteneigenschaftunter dem Vorbehalteines beiden
Theilen jederzeit freistehenden Kündiguugsrcchtsund unter Beilegung der Fähigkeit zum Erwerb
eines Pensionsanspruches.Es sind außerdem besondere Bestimmungenerlassen worden, welche die
Annahme und die Besoldung:c. der Bewerber um Aufnahmein den Vorbereitungsdienstfür die
Büreaugehülfen-und Hülfsschreiberstellm regeln.
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Ur. Gegenstand.

Einige Aenderungendes Regula¬
tivs für die Pcnsionskasseder
Lllndbürgermeistereieuund Land¬
gemeindender Rheinprovinz.

(Provinziallandtags-Verhandlungen,
Anlage 4, Seite 78.)

Einige Aenderungendes Statuts
der Wittwen- und Waisenversor-
gungsanstalt für die Kommunal¬
beamtender Rheinprovinz.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 5, Seite 93.)

Deschluszdes 42. Provinziallandtags.

Summe,um welche «„,,»>.fmmcn

Mindestgehalt Höchstgehalt "" «"^^»i,««" (Wohnungs-
' ftattfH:"' °"dzuschub)

1020 1500 120 (432 M.)

4. im Besoldungsplanunter H. eine neue Nummer 9d
einzuschalten mit der Bezeichnung „Hülssschreiber"mit
folgendenGehalts- und Stcigesätzen:

Summe,um welche N^^ungen
Mindestgehalt Höchstgehalt °"' ^"'^"ln-en" (Wohnungs-

f°ttsi3et!" '"dzuschuß)
1200 1500 100 (180 M).

Der Prouinzillllllndtaghat in der Sitzung vom 8. Februar
1901 (Seite 19 der Protokolle) uuter nachträglicherGe¬
nehmigungdes Beschlusses des Provinzialausschussesvom
20. März 1900 deu Satzungen für die Ruhegehaltskasse
der Landbürgcrmeistereienund Landgemeindender Rhein¬
provinz in der vom Provinzialcmsschuß vorgelegten Fassung
mit der Maßgabe zugestimmt, daß dieselben vom 1. April
1900 ab in Kraft getretensind.

Durch Beschlußvom 8. Februar 1901 (Seite 19 der Proto¬
kolle) hat der 42. Rheinische Provinziallcmdtag
a. unter nachträglicherZustimmung zum Beschluß des

Provinzialausschussesvom 20. März 1900 die vor¬
liegendenSatzungen der Wittwen- und Waisenversor-
gungsaustalt für die Kommunalbeamtcnder Rhein-
provinz mit der Maßgabe genehmigt, daß diese
Satzungen vom 1. April 1900 ab in Kraft treten
und daß vom 1. April 1901 ab der im § 3 des
Statuts bestimmteWittwen- und Waisenkassenbeitrag
auf 4"/» des ruhcgehaltsberechtigten Dienstemkommens
oder des Ruhegehaltesfestgesetztund dem Provinzial¬
lcmdtagüber die dauernd erforderliche Höhe des Bei¬
tragssatzesauf Grund eines von einem Sachverstän¬
digen einzuforderndenGutachtensweiterberichtet wird;

d. den Provinzilllausschuhermächtigt,etwa von dem zu¬
ständigenHerrn Minister erforderteAbänderungender
Satzungen zu genehmigen.

Alt der Erledigung.

Der Herr Minister des Innern hat durchVerfügung vom 18. März 1901 IV d 843 die „Satzungen
für die Ruhcgchaltskasseder Landbürgermeistereienund Landgemeindender Nheinprovinz"in der von
dem ProvinziallandtagebeschlosseneuFassung mit Wirkungvom 1. April 1900 ab erlassen.

Der Herr Minister des Innern hat durch Erlaß vom 3. April 1901 IK 857 „die Satzungen der
Wittwen- und Waiseuversorguugsanstaltfür die Kommunalbcamtender Nheinprovinz" mit der
Maßgabegenehmigt,daß der Beitragssatznach § 3 für die Zeit vom 1. April 1901 bis Ende März 1903
von 5 n/u auf 4 °/o herabgesetztwerde,daß über die Höhe des Beitragesfür die Zeit vom 1. April 1903
ab das Gutachteneines Sachverständigenalsbald einzuholenist, und daß die §§ 20 und 26 Absatz2
folgendeFassung erhalten:

8 20.
Der Ueberschußder Einnahmenüber die Aus¬

gaben bildet das Vermögen der Anstalt.
Dasselbe ist den Vorschriftender §§ 1807,

1808 des B. G. B, entsprechendanzulegen.
Von 5 zu 5 Jahren hat der Vorstand durch

einen sachverständigenVersicherungsmathematiker
prüfenzu lassen,ob hinsichtlichder Lebensfähigkeit
der Anstalt eine Veränderungeingetretenist und
welche Aenderungender Satzungen hinsichtlichder
Höhe der Beiträgeetwa erforderlich erscheinen.

Die Ergebnisse dieser technischen Prüfung sind
dem nächsten Provinziallandtagezur Beschlußfassung
über die Ausgleichungdes etwaigenFehlbetrages
zu unterbreiten.

8 26 Absatz 2.
Sobald die Schließungder Vcrsorgungsanstalt

angeordnetist, sind zunächst die bereits fälligen
Ansprücheauf Wittwen- und Waisengelderdurch
Einzahlungdes erforderlichen Deckungskapitals bei
einer leistungsfähigenVersicherungsgesellschaftsicher¬
zustellen. Ueber den etwa verbleibendenNest des
Anstaltsvermögenshat der Provinziallandtag zu
Gunsteneiner oder mehrerer innerhalbder Provinz
bestehendenmildenStiftungen zu verfügen.



Angelegenheitendes Provinziallandtags.

Ur. Gegenstand. Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

Enichtung einer Ruhegehaltskasse
für die Kreiskommunalverbände
und die Stadtgemeindender Rhein¬
provinz.

(Prouinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 6. Seite 120.)

Wahl von bürgerlichen Mitgliedern
bezw. Stellvertretern der Ober-
ErsatzkommissiouenI und II im
Bezirke der 30. Infcmteriebrigade.

(Provinziallandtags' Verhandlungen,
Anlage 10, Seite 154.)

Der Provinziallandtllg hat in der Plenarsitzung vom 8.
Februar 1901 (Seite 20 der Protokolle)
1. die Errichtung einer Ruhegehaltskasseder Kreis¬

kommunalverbändeund Stadtgemeinden der Rhein¬
provinz auf Grund der vorgelegten Satzungen ge¬
nehmigt und den Provinzialcmsschußermächtigt:
«., etwa an den Satzungen auf Verlangen der zu¬

ständigenHerrenMinister noch erforderlichwerdende
Aenderungen,soweitdiese nicht die Grundlage des
Umlagenerfahrensbetreffen,vorzunehmenund

b. die Eröffnung der Kasse zu beschließen, sobald zu
derselbenan umlagepflichtigen Diensteinkommenein
Betrag von 1 Million Mark angemeldetsein wird;

2. den Provinzicilllusschutzbeauftragt, nach der Eröffnung
der neu zu errichtendenRuhegehaltskasseder Kreis¬
kommunalverbändeund Stadtgemeinden Erhebungen
anzustellenund dem nächsten Provinziallandtagedar¬
über Bericht zu erstatten, ob sich die Aufnahmevon
bei Gemeindeanstaltenangestellten,indessennicht zu
den eigentlichenKommunalbeamtengehörendenPer¬
sonen, insbesondereder Lehrpersonenan höheren und
mittleren Schulen der Kommunalverbändeder Rhein¬
provinz ermöglichen läßt.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 8, Februar
1901 (Seite 21 der Protokolle)
1. die Wahlen der bürgerlichenMitglieder bezw. Stell¬

vertreter der Ober - ErsatzkommissionenI und II im
Bezirkder 30. Infanteriebrigadevorgenommen;

2. den Provinzialausschußbeauftragt,falls bis zum Zu¬
sammentritt des nächsten Provinziallandtags in dem
Bereiche der 2?., 28., 29., 30., 31., 32. und 80. In¬
fanteriebrigadedurch Tod, Verziehen, Amtsniederlegung
von Mitgliedern der Ober - Ersatzkommissionen bzw.
durchanderweitcEinteilung der BezirkeErsatzwahlen

Angelegenheitendes Provinziallandtags

Art der Erledigung.

Der Provinzialausschußhat iu der Sitzung vom 14,/15. Mai 1901 die von dem Herrn
Minister gefordertenAenderungenvorgenommen,die letztbezeichnctemit dem Vorbehalt, bei der
nächsten Gelegenheitauf eine Aenderungderselben hinzuwirken.

Die Erhebungenfür die Anfertigungdes Gutachtensüber die dauernd erforderliche Veittags¬
höhe sind eingeleitet.

Die Herren Minister der geistlichen, Unterrichts-und Mediziualangelegenheitenund des Innern haben
mit Erlaß vom 28. März 1901, M. d. I. Id 856, M. d. geistl.Angel. U. III. v. 1308, die
Satzungen der Ruhegehaltskassefür die Kreiskommunnluerbändeund Stadtgemeindender Rhein«
Provinzin der von dem ProvinziallandtagebeschlossenenFassung genehmigt.

Die Kasse ist zufolgeBeschlussesdes Provinzialansschussesin der Sitzung vom 14./15.Mai 1901
am I.Iuli 1901 eröffnet worden,da bis zu letzterem Zeitpunkteüber 1 Million Diensteinkommen
angemeldetwaren.

Die unter Nr. 2 gefordertenErhebungensind eingeleitet.

Zu 1. Das Ergebnißder Wahlen ist alsbald nach dem Provinziallandtagedem HerrnOber-Präsidenten
der Nheinprovinzmitgetheiltworden.

Zu 2. Ersatzwahlenfür eine der Ober-Ersatzkommissionensind noch nicht erforderlich geworden.
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Ur.

10

11

Gegenstand.

Wahl der zur Mitwirkungbei den
Geschäften der Rentenbankfür die
Provinz Westfalen, die Rhein¬
provinz, die Provinz Hessen-
Nassau in Münster berufenen
Kommissareder Provinzialvertre-
tung und deren Stellvertreter.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 11, Seite 158.)

Ablauf der Dienstzeitder Landes¬
räthe Kehl und Schmidt.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 12, Seite 160.)

Wahl eines Landesbauraths für
Tiefbau als Dirigenten der Ab¬
theilung für das Straßenbau-
wesen.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 13, Seite 164.)

Wahl von Landesräthenund eines
Landesbaurathsfür Hochbau.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 14. Seite 168.)

Versetzungdes Landesraths, Ge¬
heimen RegierungsrathsAdamsin
den Ruhestand.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 15, Seite 176.)

Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

nöthig werden sollten, diese Wahlen Namens des
Provinziallandtags zu thätigen und dem Provinzial-
landtage alsdann in der nächstenTagung von den
etwa stattgehabten Wahlen behufs Bestätigung
Mittheilung zu machen.

Der Provinzillllcmdtaghat in der Sitzung vom 8. Februar
1901 (Seite 22 der Protokolle)die erforderlichenWahlen
auf die Dauer von 2 Jahren vorgenommen.

Der Provinzillllcmdtaghat in der Sitzung vom 8. Februar
1901 (Seite 22 und 23 der Protokolle)die Laudesräthe
Kehl und Schmidt auf die Dauer von 12 Jahren, be¬
ginnend am 10. Januar 1903, wiedergewähltund die
Bedingungender Wahl festgestellt.

In der Sitzung vom 8. Februar 1901 (Seite 23 der Proto¬
kolle) hat der Provinziallandtag den Weichsclstrom-Bau-
direktor, Königlichen Regierungs- und Vaurath Görz in
Danzig zum Landesbaurath für Tiefbau und Dirigenten
der Abtheilung für das Straßenbauwesen auf die Dauer
von 12 Jahren gewähltund die BedingungenseinerWahl
festgestellt.

Der Provinziallandtaghat in der Sitzung vom 8. Februar 1901
(Seite 23 und 24 der Protokolle) die Landesassessoren
Adams, Dr. Grosse und Appelius zu Lcmdesräthenund
den Landes-Ober-BauinspektorBaurath Ostrop zum Landes¬
baurath für Hochbauauf die Dauer von 12 Jahren gewählt
und die Bedingungender Wahl festgestellt.

Durch Beschlußvom 8. Februar 1901 (Seite 24 der Pro¬
tokolle) hat sich der Provinziallandtag mit der Versetzung
des LandesrathsAdamsin den Ruhestandvom 1. Juli 1901
ab einverstandenerklärt und demselbenein auf 8000 M.
abgerundetesjährlichesRuhegehaltbewilligt.

Art der Erledigung.

Von dem Ergebnißder Wahlen ist der Herr Ober-Präsidentder Rheinprovinzin Kenntnißgesetzt worden.

Die Gewähltensind von der Wahl in Kenntniß gesetztund ihnen die gemäß § 3 Abs. 5 des Reglements
über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamtender RheinprovinzausgefertigteBestallungs-
urkundebehändigtworden.

Dem Gewählten ist ebenfallsdie Bestallungsurkundeüber seine Anstellung behändigtund derselbe in sein
Amt eingeführtworden.

Die Behändigungder Bestallungsurkundenan die Gewählten und die Einführungder Gewähltenin die
ihnen übertragenenAemter hat stattgefunden.

Landesillth,GeheimerRegierungsrathAdams ist am 1. Juli 1901 in den Ruhestand getreten.
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Ur.

12

13

14

15

Gegenstand.

Abändcrnngdes zeitigenReglement«
der Provinzial-Fcuer-Societät.

Errichtungvon Agenturend er Land es-
bcmk der Rheinprovinz.

Bericht des Provinzialausschusses,
betreffend den Vermögensstand des
Provinzilllverbandes.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 19, Seite 199.)

Ermittelung des Bedürfnisses zu
Einrichtungen,welche die Heilung
des Stotterns bezwecken, und Mit¬
hülfe derProvinzilllverwlllwngauf
diesem Gebiete.

Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

Bei der Berathungdes Haushaltsplans über die Verwaltungs-
kosteu der Rheinischen Proiuuzial-Feuer-Societät für die
Kalenderjahre1901 und 1902 hat der Provinziallaudtag
in der Sitzung vom 9. Februar 19N1 (Seite 28 der
Protokolle) die nachstehende,von der I. Fachkommission
beantragteResolutiongefaßt:

„Da eine zeitgemäße, den Grundsätzender geltenden
ProvinzialordnungbesserRechnung tragendeAbänderung
des zeitigenReglementsfür die Provinzial-Feuer-Socictät
dringendwünschenswertherscheint, wird der Provinzial-
cmsschuß beauftragt, Vorschlägefür eine Abänderung
des bezeichnetenReglements auszuarbeiten und dem
Prouinzillllanotagbei seinemnächstenZusammentreten
vorzulegen."

Bei der Berathungdes Haushaltsplans über die Verwaltungs-
kosten der Landesbankder Rheinprovinzfür die Rechnungs¬
jahre 1901 und 1902 hat der Proviuziallandtag in der
Sitzung vom 9. Februar 1901 (Seite 28 der Protokolle)
die nachstehende,von der I. Fachkommissionbeantragte
Resolutionbeschlossen:

„Bei der Zustimmungzur Errichtungder Agenturen
wird von der Erklärungdes LandeshauptmannsKenntniß
genommen,daß die Errichtungder Agenturennur nach
Anhörung der Verwaltungen der Stadtkreisebezw. in
den Landkreisender Krcisausfchüsseerfolgen und daß
den Agenturen die Annahme von Spareinlagen unter-
fllgt bleibenwerde."

Mit Beschluß vom 9. Februar 1901 (Seite 28 der Proto¬
kolle) durchKenntnißnahmefür erledigt erklärt.

Bei der Berathung der Haushaltspläne der Provinzial-
Taubstummenanstaltenfür die Rechnungsjahre1901 und
1902 hat der Provinziallcmdtag in der Sitzung vom
9. Februar 1901 (Seite 28 und 29 der Protokolle) nach
dem Antrage der II. Fachkommission den ProvinzialauZ-
schuß beauftragt,

Angelegenheitendes Provinziallandtags. 11

Art der Erledigung.

Die Berathungen wegen einer zweckentsprechendenAbänderung des Reglements der Provinzial-Feucr-
Societät in dem in de« ResolutionumgezeichnetenSinne sind in die Wege geleitet.

In Ausführungdes Beschlussesdes Provinziallandtagssind an fämmtlicheHerreu Vorsitzenden der Kreis-
misschussem der Rhemvrovinz wegen der Einrichtungvon AgenturenSchreiben gerichtetworden.
Nachdemdie Erklärungender Kreise eingegangenwaren, hat der Provinzmlcmsschußdas Kuratorium
der Landesbankermächtigt,Agenturenin den Kreisen, welche sich für diefe Einrichtungausgesprochen
haben, ms Lebenzu rufen, denselbenjedochlediglichdie Vermittlung des ländlichen Immobilar-
Kedtts zu übertragenunter Ausschluß der Annahmevon Dcpositengeldcruund sonstiger Geldgeschäfte
(Vergl. auch Seite 86.) "^

Die Angelegenheit wurde bereits auf der letztenRheinischenTaubstummen-Anstaltsdirektorcn-Versammlung
besprochenund ,st ,m übrigen in der weiterenBearbeitungbegriffen.

2*
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Ur.

16

1?

18

Gegenstand.

Invaliden- und Hinterblicbenenver-
sorguug der nicht ruhegehaltsbercch-
tigten Beamten, Angestellten und
Arbeiter der Rheinischen Provin-
zillluerwaltung.

(Provinziallandtags-Verhandlungen,
Anlage 21, Seite 220.)

Ersatzwahlfür den Prouinzilllcms-
schnß an Stelle des verstorbenen
MitgliedesRittergutsbesitzerFranz
Weideufeld.

(Prouinziallnndtags >Verhandlungen,
Anlage» 23 und 23a, Seite 234.)

Wahl des Vorsitzendendes Pro-
vinzialausschussesan Stelle des
verstorbenen Kgl. Landraths ci. D.
Icmßcn,

(Provinziallandtags-Verhandlungen.
Anlagen 24 und 24», Seite 237.)

Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

Erhebungendarüber anzustellen,ob in der Provinz ein
Bedürfniß vorhandenist, Einrichtungenzu treffen oder
weiter zu entwickeln,welche die Heilung des Stotterns
bezwecken,um im Falle der Bejahung der Bedürfuiß-
frage zu erwägen, iu welcher Weise die Provinzial-
verwaltungauf diesem Gebiete mithelfend thätig sein
konnte.

Der Provinziallcmdtaghat in der Sitzung vom 9. Februar
1901 (Seite 29 der Protokolle)
1. die vorgelegte»Grundsätze,betreffend die Invaliden-

und Hinterblicbencnversorgung,mit einem Zusätze im
§ 3 genehmigtuud den Provinzicilausschußermächtigt,
nach denselbenzu verfahren, die hierzu erforderlichen
Ausgaben für die Haushaltspcriode 1901 uud 1902
aus bereitenMitteln zu bestreitenlind in den für die
späterenPerioden aufzustellendeu Haushaltsplan einen
entsprechendeilBetrag einzustellen;

2. die nachfolgende Resolutionbeschlossen:
„Der Provinzialausschußist ermächtigt,in geeigneten
Fällen die nach den vorerwähntenGrundsätzenden
Arbeitern zustehendenBezüge auch solchenArbeitern
bezw. ihren Hinterbliebenenzu gewähre»,welche bereits
vor dem 1. April 1901 infolge von Dienstuutaug-
lichkeit oder Tod aus dem Dienst der Provinz aus¬
geschiedensind."

Der Provinziallaudtaghat in der Sitzung vom 11. Februar
1901 (Seite 32 der Protokolle) den bisherigen Stell¬
vertreter,Königl.Laudrath, Geheimen RegierungsrathEich
in Cleve für die noch bis zum 1. April 1906 laufende
Amtsperiodezum Mitglied des Provinzialausschussesge¬
wählt.

Der Provinziallaudtaghat am 11. Februar 1901 (Seite 32
der Protokolle)den seitherigen stellvertretendenVorsitzenden
Königlichen Kammerherrnund Landrath Graf Bciffel von
Gymnich zum Vorsitzende», des Provinzialausschussesauf
eine 6jährige Amtsdauer, beginnendmit dem Tage der
Wahl, gewählt.

Art der Erledigung.

Die vom Provinziallandtcigegenehmigten Grundsätzesind allen Dienststellender Rheinischen Proviuzial-
verwaltuugzur Kenntnißund Beachtungmitgetheiltworden und inzwischenauch schon iu mehreren
Fälleu in Auweuduuggekommen.

Das neugewählteMitglied hat seit der Wahl seine Funktionenwahrgenommen.

Seine Excellenzder Herr Ober-Präsident hat den gewähltenVorsitzendendes Provinzialausschussesin
der Sitzung des letzteren vom 14. Februar 1901 gemäß § 51 der Pioviuzialordnuugin das Amt
eingeführt.
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Zlr.

19

20

21

22

Angelegenheitendes Provinziallandtags.
Angelegenheiten des Provinziallandtags, 15

Gegenstand.

Erweiterungdes Provinzialmuscmns
in Trier,

(Provinziallandtags- Verhandlimgen,
Anlage26, Seite 24l,)

Entwurf eines Gesetzesüber die
Ausdehnungder für die Zusammen¬
legung von Grundstücken im Gel¬
tungsbereiche des Rheinischen
Rechts geltendenZuständigkeits-,
Verfahrens-uud Kosten-Vorschrif¬
ten auf die nach der Gemeinheits-
theilungs-Ordnungvom 19. Mai
1851 zu behandelndenTheilungen
und Ablösungenin den Landcs-
theilen des linken Rheinufers.

(Provinziallandtags- Verhandlungen,
Anlage 34, Seite 435,)

Wahl eines Mitgliedes des Pro-
vinzialausschusses aus dem Regie¬
rungsbezirkAachenan Stelle des
zum Vorsitzenden des Provinzial-
cmsschussesgewähltenKöniglichen
Kammerherrnund LandrathsGraf
Beissel von Gymnich.

(Provinziallandtags- Verhandlungen,
Anlage35, Seite 446.)

Wahl eines stellvertretendenMit¬
gliedes des Provinzialcmsschusses
aus dem Regierungsbezirk Düssel¬
dorf an Stelle des zum Mitglied
gewähltenseitherigenStellvertre¬
ters Königlichen Landraths, Ge¬
heimen Regierungsraths Eich zu
Eleve.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage36 Seite 448.)

Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

Mittelst Beschlussesvom I I. Februar 1901 (Seite 32 der
Protokolle)hat der Proviuziallcmdtagden Provinzialaus-
schuß ermächtigt,Pläne uud Kosteuanschläge zur Erweite¬
rung des Provinzialmuseumsin Trier anfertigenzu lassen
und diese dem nächstenProviuziallandtag zur weiteren
Beschlußfassungvorzulegen.

Der Proviuziallandtag hat sich durch Beschluß vom 12.
Februar 1901 (Seite 38 der Protokolle)mit dem vorge¬
legten Gesetzentwurf einverstandenerklärt.

In der Sitzung vom 12. Februar 1901 (Seite 38 der
Protokolle) ist für den Rest der laufendenAmtsperiode
der Königliche Kammerherr und Landrath von Breuning
zu Düren gewählt worden.

Gewählt wurde in der Sitzung vom 12. Februar 1901
(Seite 39 der Protokolle) der Provinziallandtags-Abge¬
ordnetePrinz von Areuberg, Durchlaucht, auf SchloßPesch,
BürgermeistereiLank, für den Rest der laufendenAmts¬
periode.

Art der Erledigung.

Die Bearbeitung der Pläne nnd Kostenanschlägeist dein Regierungs-BmuucisterSieben in Aachen
übertragen.

Der Beschlußist Seiner Excellenz dem Herrn Ober-Präsidentenmit Schreiben vom 16. Februar 1901
mitgetheiltworden. Der Gesetzentwurf hat den beidenHänsern des Landtags der Monarchienoch
nicht vorgelegen.

Der Gewählte ist von dem Vorsitzendendes Provinzicilausschussesin der Sitzung des letzterenvom
14. Februar 1901 in das Amt eingefühltworden.

Wie bei Nr. 21.
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Ur. Gegenstand.

23 ! Wahl des stellvertretenden Vor¬
sitzendendes Provinzialausschusses
an Stelle des zum Vorsitzendendes
Prouinzialausschusses gewählten
Königl. Kammeiheiln und Land¬
raths Graf Beissel von Gymnich.

24 > Erlaß von Vorschriften für die
Ausführung der Fürsorgeerzie¬
hung Minderjähriger.

(Provinziallandtags- Very andlungen,
Anlage37, Seite 450,)

Beschluß des 42. Provinziallandtags.

In der Sitzung vom 12. Februar 1901 (Seite 39 der
Protokolle) wurde der Provinziallaudtags - Abgeordnete,
Oberbürgermeister Becker in Cöln für den Rest seiner
Amtsperiode als Mitglied des Prouinzialausschusses zu
dessen stellvertretendem Vorsitzenden gewählt.

Der Provinzialllludtag hat in der Plenarsitzung vom 12
Februar 1901 (Seite 39 der Protokolle)
a, den Vorschriften für die Ausführung der Fürsorge¬

erziehung Minderjähriger in der in Anlage 37 der
Verhandlungen vorgelegten Fassung mit den nachstehend
fettgedruckten Zusätzen zu §8 1, 4 und zu Abs. 3 des
8 9 zugestimmt,

K. den Prouinzialausschuß ermächtigt, die seitens der zu¬
ständigen Herren Minister an den Vorschriften etwa
noch erforderten Aenderungen vorzunehmen.

8 1.
Die Ausführung der nach vorerwähntem Gesetze dem

Provinzialverbande obliegenden Fürsorgeerziehung erfolgt
durch die Organe der Provinzialverwaltung nach den Be¬
stimmungen der Provinzialordnung, den vom Minister des
Innern erlassenen Ausführungsbestimmungen und den
nachfolgendenVorschriften.

Z 4.
Der Landeshauptmann bestimmt darüber, in welcher

Weise der Zögling unterzubringen ist.
Die Unterbringung hat unter Beachtung der in dem

Gesetze und den Ausführungsbestimmungen bezüglich der
Erziehung der Zöglinge in ihrem Bekenntnisse gegebenen
Vorschriften je nach dem Geschlechte,dem Lebensalter, der
geistigen und körperlichenBeschaffenheitund dem Grade der
Verwahrlosung des Zöglings in der Regel durch Aufnahme
desselben bei geeigneten, in der Rheinprovinz ansässigen
Familien, Lehrmeisternoder Dienstherrschaftenoder in öffent¬
lichen oder privaten Erziehungs-, Besferungs- und Hand-
werkerbildungs-Anstaltenzu erfolgen und zwar möglichstin
größerer Entfernung von dem Heimathsorte des Zöglings.

8 9, 3. Absatz.
In dem Vertrage ist der Familienvorstand zur Ueber¬

nahme der leiblichen Pflege durch Gewährung angemessenen
Obdaches, besonderen Bettes, gesunder, ausreichender Be¬
köstigung und anständiger, reinlicher Kleidung, bei eintre¬
tender Krankheit durch Gewährung der nöthigen Heilmittel
und ärztlichenHülfe zu verpflichten.

Alt der Erledigung.

Wie bei Nr. 21.

Die Herren Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten und des Innern haben
mittels Erlasses vom 13. Juni 1901, Nr. 1??2, M. o. g. A. U. III. H.. 1539, die Ausführungs¬
vorschriften in der von dem Prouinziallcmdtagc beschlosseneuFassung mit einigen unerheblichen, von
dem Provinzilllcmsschusse auf Grund der ihm ertheilten Ermächtiguug in der Sitzung vom
14./15. Mai 1901 vorgenommenen Aenderungen genehmigt.
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Ur.

25

26

27

Gegenstand.

Anfinge der KöniglichenStaats-
regierung, ob der Provinziallandtng
bereit sei, die Kirche zu Schwarz-
Rheindorf in das Eigenthum der
Provinz zu übernehmen.

(Prouinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 38, Seite 455.)

Gewährungdes Rechts auf Bezug
Uon Ruhegehalt und Wittwen-
nnd Waiscngeldaus dem Haus¬
haltsplan der RheinischenPro-
uinzialverwaltuug an den Ren-
danten und den Kcmalinspettor
der Genossenschaft für die Me¬
lioration der Grftniederung.

(Provinziallaudtags. Verhandlungen,
Anlage 39, Seite 458.)

Bewilligungenaus dem Disposi¬
tionsfondsdes Proviuziallandtags.

(Provinziallandtllgs - Verhandlungen,
Anlagen 40 und 4U»., Seite 459.)

Beschlußdes 42. Provinziallaudtags.

In der Sitzung vom 12. Februar 1901 (Seite 40 der Pro¬
tokolle) hat der Provinziallaudtag beschlossen:

die Anfrage des Herrn Münsters der geistlichen:c.
Angelegenheiten,ob die Provinz die Kirche zu
Schwarz ° Rhciudorf in ihr Eigenthum übernehmen
wolle, zu verneinen,dagegenden vom 40. Rheinischen
ProviuziallandtngbewilligtenBetrag uon 10 000 M.
zur Iustaudsetzuug des Aeußeren der Kirche auf
15 000 M. unter der Bedingungzu erhöhen,daß der
Rest der Kosten von anderer Seite aufgebracht,mit
den Restaurationsarbeitenalsbald begonnen und die
dauernde Unterhaltung der Kirche vom Staate als
dem Eigenthümerderselbenübernommenwerde.

Durch Beschluß vom 12. Februar 1901 (Seite 40 der
Protokolle) hat der Proviuziallandtng den jedesmaligen
Inhabern der Oberbeamtenstellen— Rendant und Ka¬
nalinspektor — der genanntenGenossenschaftdas Rechtauf
den Bezug von Pensionenund von Wittwen-und Waiscn¬
geld aus dem Haushaltsplan der RheinischenProvinzial»
Verwaltung gegen eine Gegenleistungvon 15 "/« der
laufenden Gchaltsbczügc vom Tage des Beginns der
Ruhegehaltsberechtigungab eingeräumt.

Der Provinziallcmdtaghat in der Sitznng vom 12. Febrnar
1901 (Seite 40 und 41 der Protokolle)beschlossen:
1. den Betrag von jährlich 6500 M., zusammen 13 000 M.,

zur weiteren Verfügung des Plovinziallcmdtags zu
- halten,

2. die Einziehungder Beihülfe zur Wiederherstellungdes
Thurmes der St. Severinskirchein Cöln zu geneh¬
migen,

3. die vorgeschlagenenBeihülfen — ausschließlichder
Nr. 9 und 26 — im Gesammtbctragvon 196 254 M.
mit folgendenMaßnahmen zu bewillige«:
ll) zu L Nr. 1 wird der Pruvinzialausschuß er¬

mächtigt, den beantragten Zuschuß zur Instand¬
setzung des Obcrthores in Ncuß zu gewähren,falls
die Verhandlungen zwecks Frcilegung des Thores
zn einembefriedigendenErgebnisse führen;

Art der Erledigung.

Der Beschlußist mit Schreibenvom 12. Februar 1901 dem Herrn Ober-Präsidentenunter dem Ersuchen
mitgetheiltworden,dem Herrn Ministerder geistlichenpp. Angelegenheiten von dem Inhalte desselben
Mittheilung machen und eine Erklärung der KöniglichenStaatsregierung über ihre Stellungnahme
zu dem Beschlusseherbeiführenzu wollen. Der Herr Ober-Präsident hat darauf unter dem 8. Mai
mitgetheilt, daß der Herr Minister, da die Uebernahmeder Kirchezu Schwarz-Rheindorfiu das
Eigenthumdes Provinzialverbandesnicht erreicht worden sei, verfügt habe, daß einer Ablösungder
Unterhaltungder Kirche durch die GemeindeVilich näher getretenweiden solle. Eine weitere Mit«
theilungüber den Verlauf der Angelegenheitist noch nicht erfolgt.

Der Vertrag ist mit der Genossenschaftmit Geltung vom 1. April 1900 ab abgeschlossenworden.

Den Bctheiligteuist von dem BeschlusseMittheiluug gemacht worden.

3*
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M. Gegenstand.

KünstlerischeAusschmückungdes
Sitzungssaales.

(Proumzialllmdtllgs- Verhandlungen,
Anlage 42, Seite 529.)

Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

d) zu L Nr. 3 wird die Bewilligungzur Sicherung
der Palas-Ruine der Hoheustaufeupfalzin Kaisers-
werth an die Bedingung geknüpft,daß an dem
Palas keine Zuthaten und thuulichft keine An¬
bauten gemacht werden;

o) zu 13 Nr. 10. Die Bewilligungder Beihülfe zur
Wiederherstellungder beideu Thürme der Kirche
zu Rcweugierslmrgerfolgt unter der Bedingung,
daß der Restbetrag uon 12 700 M. von anderer
Seite zur Verfügunggestellt wird;

ä) zu L Nr. 11. Bei Bewilligung einer Beihülfe
zur Wiederherstellungder katholischenPfarrkirche
zu Lonuig wird die Bedingung, daß der Rest¬
betrag von der Gemeindeoder von anderer Seite
aufgebrachtwerde, ausdrücklichaufrecht erhalten;

0) zu L Nr. 12. Der Restbetragvon 3000 M. für
die Wiederherstellungdes Thurmes der katholischen
Pfarrkirchezu Oberbreisigmuß von der Gemeinde
aufgebrachtwerden;

1) zu L Nr. 20. Die Beihülfe wird lediglich zur
Instandsetzung des Thurmes der evangelischen
Kirche in Dierdorf bewilligt;

4. die Gewährungvon Beihülfenzu L Nr. 9 — St. Nico-
laipfarrkirche in Calcar — und L Nr. 26 — Ludwigs¬
kirche in Saarbrücken — zu Zeit abzulehnen;

5. die vom 41. Provinziallcmdtagezur Erhaltung der
Klosterkirchenruine Schönstadt bewilligteBeihülfe von
8000 M. bedingungslosbereitzustellen;

6. den Provinzialllusschußzu bevollmächtigen,nach Be¬
nehmenmit der Denkmalvflegekommission,zur Wieder¬
herstellungder Burgruine in Nideggeneinen Betrag
bis zu 30 000 M. zu bewilligen.

Der Provinziallaudtaghat in der Sitzung vom 13. Februar
1901 (Seite 43 der Protokolle) den Provinzialausschuß
beauftragt,die Frage der Verbesserung der Akustikweiteren
Berathungen zu unterziehen und erst nach erreichtem be¬
friedigendenRefultat die Frage der künstlerischen Aus¬
schmückung des Sitzungssaaleswiederauf die Tagesordnung
zu bringen.

Angelegenheitendes Provinziallandtags. 21

Art der Erledigung.

Der Provinzialausschußhat zunächsteine Kommissiongewählt, welchedie Frage der Verbesserung der
Akustik prüfen und Vorschlägemachensoll. Diese Kommission hat verschiedeneVersuche angestellt,
welche bis jetzt zu keinem Resultate geführthaben.
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Ur.

29

30

Gegenstand.

Bewilligungvon Zuschüssenzu deu
Einquartierungslastenseitens der
Provinz an die Gemeinden,

(Provinziallandtags >Verhandlungen,
Anlage 43, Seite 530,)

Haupt-Hanshaltsplan der Provin-
zialverwaltung der Rheinprovinz
sowie die zu demselbengehörenden
Haushaltspläneder einzelnen Ver¬
waltungszweigeund Anstaltenfür
die Rechnungsjahre 1901 und
1902.

(Vorbericht: Pl«uinziallanbtags°Ver°
Handlungen, Anlage 44, Seite 550.)

Beschlußdes 42. Promnzilülandtags.

Der Provinziallcmdtaghat durch Beschlußvom 13. Februar
1901 (Seite 43 der Protokolle) deu Provinzialausschuß
beauftragt, die erforderlichenstatistischenErhebungen in
der Provinz über die Höhe der Einquartierungslast an¬
zustellen und auf Grund derselben nochmalsbei der König¬
lichenStaatsregierung in dieser Angelegenheitbehufs zu¬
reichenderErhöhung der Einquartiemngseutschädigungen
vorstellig zu werden, die Zuständigkeitdes Prouiuzial-
landtags, Ausgabenzur Erleichterungder Einqnarticrungs-
lasten zu übernehmen,durch Vorlage von Rechtsgutachten
außer Zweifel zu stellen und dem nächsten Provinzial-
landtageunter Mittheilungder Stellungnahmeder übrigen
Provinzialverbände zu dieser Frage behufs endgültiger
Entscheidungder vorliegendenPetitionen eine Vorlage zu
machen.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 13. Februar
1901 (Seite 44 der Protokolle)
1. den Haupt-Haushaltsplan, welcher in Einnahme und

Ausgabe mit 19 685 603 M. 02 Pf. abschließt,
nebst den Haushaltsplänen für die einzelnenVerwal¬
tungszweigeund Anstalten festgesetzt;

2. genehmigt,daß zur Bestreitungder Ausgabendie bis¬
herigeUmlage von 10'/2°/« beibehalten und der an
der Summe von 6 380 000 M. an eingehendenPro-
vinzialabgabenfehlende Betrag aus den angesammelten
Ueberschüssen aus den Vorjahren in den Rechnungs¬
jahren 1901 und 1902 entnommenwerde;

3. sodann beschlossen,daß nach dem festgesetztenHaupt-
Haushaltsplan und den zu demselbengehörendenHaus¬
haltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigeund An¬
stalten auch nach dem 1. Januar 1903 bezw. 1. April
1903 die Verwaltung solangeweiter gefühlt und die
vorstehendzu 2 genehmigteProvinzialabgabeerhoben
werde, bis der Provinziallandtag wieder zusammen¬
getreten und neue Haushaltspläne festgestellthaben
wird, und

4. genehmigt, daß die Deckung des Fehlbetragesim Rech¬
nungsjahre 1898 mit . . . 89163 M. 93 Pf.
und des Fehlbetragesim Rech¬
nungsjahre 1899 mit . . . 10319? „ 33 „

Art der Erledigung.

Der Herr Ober-Präsident ist um Anstellungder erforderlichen statistischenErhebungenangegangenworden
und hat wegenderselbenauch die nöthigenAnordnungenerlassen. Auch ist bezüglich der Zuständig¬
keit des Prouinziallandtags, Ausgaben znr Erleichterungder Einquartierungslastenzu beschließen,
das Gutachteneines Rechtsgelehrteneingezogen und eine Erörterung der Frage auf der in der ersten
Hälfte des Monats Juli stattgehabtenKonferenzder Lcmdesdircktoren in Posen herbeigeführtworden.
Dem Provinziallandtagwird in besondererVorlage über die Angelegenheitweiter berichtet werden.

Der Haupt-Haushaltsplan und die zugehörigen Haushaltspläne der einzelnen Verwaltnngszwcigeund
Anstaltensind der Rendcmturder Lcmdcsbcmkbezw.den Direktorender Proviuzialanstaltcnmit dem
Auftrage überfandt worden, nach den Fcststelluugcuderselbendie Verwaltung, Buchführungund
Rechnungslegungeinzurichten,

2. Für das Rechnungsjahr1901 hat zunächst nur eine vorläufigeVcrtheilungder Provinzialabgabeans
der Grundlage des Istaufkommensan direktenStaatssteuern für das Jahr 1900 stattfindenkönnen;
die hiernachvorläufigzu erhebende Abgabe crgicbt eine Summe vou 6 076 366 M. 70 Pf. Die
wirkliche Verthcilungauf Grund des Isteinkommcnsan direktenStaatsstcucrn für das Rechnungs¬
jahr 1901 im März 1901 wird erst ergeben,wie weit zur Bestreitung der Bedürfnissedes Haupt-
Haushaltsplansanf die Mehreinnahmenaus den Provinzialabgabender früherenJahre zurückgegriffen
weiden muß.

4. Der nebenstehendemBeschlusse zufolgeaus deu Mehreinnahmender Provinzialabgaben zu deckende
Fehlbetrag der Landarmcuvcrwllltnngfür das Jahr 1900 stellt sich auf 218 603 M. 02 Pf. Außer
diesem Betrag ergicbtder Abschlnß der Hauptverwaltungfür das Jahr 1900 noch einen weiteren
Fehlbetrag von 128 08? M. 22 Pf., welcher gleichfallsjedoch vorbehaltlichder nachträglichen
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Ur.

31

32

33

34

35

Angelegenheitendes Provinziallandtags.

Gegenstand.

Ankaufdes Hauses Iakobstraße35
in Cöln nebst Zubehör,

(Plouinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 45. Seite 574,)

Errichtung einer Provinzial-Hcb-
ammenlehranstaltzu Elberfeld.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 46, Seite 575.)

Die dem Landtage der Monarchie
vorliegende wasserwirthschaftliche
Vorlage, insbesondereBau des
Emscher-, Lippe», Mosel- und
Scmrkanals.

(Provinztallandtags - Verhandlungen,
Anlage 17, 41 und 47, Seiten 196,
528 und b?5.)

Veranstaltungeines Festesgelegent¬
lich des im Jahre 1902 in Aus¬
sicht stehenden Allerhöchsten Be¬
suches Seiner Majestätdes Kaisers
und Königs in der Rheinprouinz.

Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

Entlastung von Rechnungen.

sowie der im Rechnungsjahre1900 bei den Lcmd-
armenkosten sich ergebende Fehlbetrag aus den Mehr¬
einnahmenbei den Provinzialabgabenerfolgenund die
nach Tilgung dieserFehlbeträgeverbleibende Summe an
Mehreinnahmenaus den Provinzialabgabenweiter zur
Verfügungdes Provinziallandtagsgehaltenweiden soll.

Durch Beschluß vom 13. Februar 1901 (Seite 44 der
Protokolle) hat der Provinziallcmdtagden Ankauf uach-
träglich genehmigt.

Der Provinziallcmdtaghat in der Sitzung vom 13. Februar
1901 (Seite 45 der Protokolle) den vorgelegtenPlan
und Kostenanschlagfür die Errichtung der zweitenPro-
vinzial-Hebmnmeulehianstaltzu Elberfeld mit der Maß¬
gabe zur Ausführung genehmigt, daß das Leichenhaus
gesondertvon der Anstalt ausgeführtwird.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 14. Februar
1901 (Seite 4? der Protokolle) den in Anlage 4? ab¬
gedrucktenAntrag der Provinziallandtags«Abgeordneten
C. Lueg und Genossen einstimmig(bei einer Stimmenthal¬
tung) angenommen.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 14. Februar
1901 (Seite 48 der Protokolle)beschlossen:
1. den Provinzialausschußzu beauftragen,Seine Majestät

den Kaiserund König zu bitten, gelegentlichdes im
Jahre 1902 in Aussicht stehenden AllerhöchstenBe¬
suches ein Fest der Provinz anzunehmen,

2. den Provinzialausschußzu ermächtigen,die Kosten
eines würdigen Empfanges Seiner Majestät seitens
der Provinz aus den bereitesten Mitteln des Haus¬
haltsplans zu entnehmen.

Ueber sämmtlichedem ProvinziallandtagevorgelegtenRech¬
nungen ist in der Sitzung vom 14. Februar 1901 (Seite
49 der Protokolle)unter Genehmigungder vorgekommenen
Etatsübeischieitungendie Entlastung ertheilt und zugleich

Angelegenheitendes Provinziallandtags. 25

Art der Erledigung.

Zustimmung des Provinziallandtags aus den Mehreinnahmen der Provinzialabgaben gedeckt
worden ist.

Der Kaufvertragist gethätigt und von der nachträglicherfolgten Genehmigungdes Provinziallandtags
der Anstaltsdirektorin Kenntniß gesetzt.

Die Bauzeichnungen,Massenberechnungen und Verdingungsunterlagensind fertig gestellt; die baupolizei¬
liche Erlaubniß ist ertheilt. Die Spezialprojektefür Heizung, Beleuchtung,Wasserversorgungund
Entwässerungwerden noch bearbeitet.

Der Beschlußdes Provinziallandtags ist Sr, Excellenzdem Herrn Ober-Präsidentenunter dem Ersuchen
mitgetheiltworden, denselben behufs Vorlage in den beidenHäusern des Landtags der Monarchie
an den zuständigen Herrn Minister weiter reichen zu wollen.

Auf eine an das Ober-HofmarschallamtSeiner Majestät des Kaisers und Königs gerichteteAnfrage,
betreffendden Empfang einer Deputation zur Ueberbringuugder Einladung, ist mitgetheiltworden,
daß Seine Majestät der Kaiser und König für die freundlicheAbsicht,Allerhöchstdcnsclbenzu einem
Feste der Provinz im Jahre 1902 einzuladen,bestensdanke,aber bitten lasse, von einer Einladung
der Provinz Abstand zu nehmen, weil Seine Majestät Feste der Provinzen überhaupt nur noch
in ganz besonderenAusnahmefällenannehme,um nicht unnöthigeKostenzu verursachen.

Von der Entlastungder Rechnungen ist der Rendantur der Landesbankbezw. dem Direktor der Provinziell-
Feuer-Societät, dem Vorständeder landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaftbezw.dem Rechnungs-
reuisiousbürcauKenntniß gegeben worden.
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36

37

3«

39

40

41
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Gegenstand. Beschlußdes 42. PromnzmUandwgs.

Prüfung der in den Wahlbezirken
der Provinz stattgefundcnenNeu¬
wahlen zum Provinziallandtag
bezw. der in den Wahlbezirken
Aachen, Grevenbroichund Rees
vorgenommenenErsatzwahlen.

Petition von Beamtender Central-
verwaltung, der Landes-Versiche-
rungsanstalt „Nh einProvinz" so¬
wie von Tnubstummenlchrernan
den Provinzial - Taubstummen¬
anstalten zu Brühl, Elberfeldund
Trier um cmderweiteRegelung
des Wohnungsgeldzuschusses.

Petition des Martin Wilden und
Genossenin Düren um Untcr-
sagung des Geschäftsbetriebsdes
blinden Musiklehreis Clemens
Engels in Düren mit Musik¬
instrumenten.

Petition verschiedenerProvinzial-
Straßenciufseherum Erhöhungdes
Diensteinkommcns und Verleihung
des Titels „Straßenmeister".

Petition des StraßenmeistersGrim-
nitz in Dülken um andere Fest¬
setzung seinesGehalts.

Petition der StadtgemeindcMal-
medy um Gcstattungdes Austritts
aus der Wittwen- und Waisen-
versorgungsanstaltfür die Kom-
munlllbeamtender Rheinprovinz.

nachträglichgenehmigtworden, daß die ehrenamtlichver¬
walteten Landbürgermeistereienvon der Heranziehungzur
Umlage für die Pensionskasseder Landbürgermeistereien
und Landgemeindender Rheinprovinz vom Rechnungs¬
jahre 1897/98 ab befreit geblieben sind.

Der Provinziallandtaghat in der Sitzung vom 14. Februar
1901 (Seite 49 der Protokolle) die Gültigerklarung
sämmtlicherfür den Provinziallandtag stattgehabtenNeu-
und Ersatzwahlenbeschlossen.

In der Sitzung vom 14. Februar 1901 (Seite 48 der Pro¬
tokolle)hat der Provinziallandtag die Petition abgelehnt.

Mit Beschluß vom 14 Februar l901 (Seite 48 der Pro¬
tokolle) hat der Provinziallandtag die Petition abgelehnt.

Durch Beschluß des Provinziallandtags vom 13. Februar
1901 (Seite 44 der Protokolle) ist die Petition abge¬
lehnt worden.

Der Provinziallandtaghat in der Sitzung vom 14. Februar
1901 (Seite 48 der Protokolle)Ablehnung der Petition
beschlossen.

Der Provinziallandtag hat in derselbenSitzung auch diese
Petition abgelehnt.

Art der Erledigung.

Den Petenten ist von dem Beschlussedes Provinziallandtags Kenntniß gegeben worden.

Von dem Beschlusseist den Petenten Kenntniß gegeben worden.

Den Antragstellernist von dem ablehnenden Beschlusse des ProvinziallandtagsMittheilunggemacht worden.

Der StraßenmeisterGrimnitzhat vvn dem Beschlussedes Provinziallandtags Kenntniß erhalten.

Die StadtgemeindeMalmedy ist entsprechendbeschiedenworden.

4»
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Ur.

42

43

44

Gegenstand. Beschlußdes 42. Prouinziallandtags. Art der Erledigung.

Aufnahmeeiner Anleihe von 6'/2
Millionen Mark zur Deckung der
vorläufigenKosten der von dem
39,, 40. und 41, Rheinischen
Provinziallandtage beschlossenen
Bauten sowie zur Bestreitung
einiger weiterer baulicher Be¬
dürfnisse.

(Prouinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 28, Seite 248.)

Veräußerung einer zu der Pro-
vinzial - Heil- und Pflegeanstalt
Grafenberg gehörendenParzelle
an die Stadt Düsseldorf.

(Provmziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 29, Seite 261.)

Wahl eines anderen Terrains für
die vom 40. RheinischenPro-
vinzillllandtag beschlossene Pro-
uinzialcmstlllt für Epileptische und
Geisteskrankean Stelle von „Haus
Fichtenhain"bei Erefeld.

(Prouinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 31, Seite 300.)

In der Sitzung vom I I. Februar 1901 (Seite 34 der Pro¬
tokolle) hat sich der Provinziallandtag
1, mit den in der Vorlage des Prouinzialausschusses

(Anlage 28) aufgeführtenbaulichenAusführungen,so¬
weit diese noch nicht genehmigtwaren, einverstanden
erklärt;

2. den Provinzialausschußbeauftragt:
zur Bestreitungder bei der Landesbankder Rheinpro¬
vinz für die in Anlage 28 zusammengestelltenbau¬
lichen AusführungenentnommenenVorschüsse im Be¬
trage von 6 534 083 M. 25 Pf. ein Darlehen bis zu
6'/, Millionen Mark, welches mit 3'/« °/„ zu ver¬
zinsen und mit 1 !/2 »/<> zu tilgen ist, bei der Landcs-
bank zu entnehmennnd die zu diesem Zwecke erforder¬
liche staatlicheGenehmigungnachzusuchen.

Der Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 11.
Februar 1901 (Seite 34 der Protokolle)den Provinzial¬
ausschußermächtigt,falls ein Verkaufauf der iu Anlage
29 erwähntenGrundlage nicht erzielt werden kann, die
Parzelle Flur l? Nr. 552/17 in der GemeindeLuden¬
berg gegen ein ungefährgleichgroßesuud gleichwerthiges
Grundstückan die Stadt Düsseldorfabzutreten und alles
zu diesem Zwecke Erforderlichezu veranlassen.

In der Sitzung vom 12. Februar 1901 (Seite 3? der
Protokolle)hat der Provinziallandtag den Anträgen des
Provinziallausfchussesentsprechendbeschlossen:
1. von der Verwendungdes Gutes „Haus Fichtenhain"

bei Crefeldfür Anstaltsbantenabzusehen;
2. das Gebot der Stadt Süchteln anzunehmen,die vor¬

gelegten Kaufverträge zu geuehmigenund den Provinzial¬
ausschußzu ermächtigen, zur Erbauung der Provinzial-
anstalt für Epileptischeund Geisteskrankeauf dem

Zu l. Die baulichenAlisführungensind schontheilweisein Angriff genommen,während die übrigen
zum großen Theil in der Vorbereitungbegriffensind.

Zu 2. Der Herr Minister des Innern hat durch Erlaß vom 16. März 1901, IV. H. 291 die Auf¬
nahme der Anleihevon 6 ^2 MillionenMark bei der Lcmdesbank der Rheinproviuzgenehmigtund
der Herr Ober-Präsident sich durch Erlaß vom 25. März 1901, Nr. 5475, mit der einstweiligen
Entnahme von fernerenVorschüssenbei der Landesbankzu weiterenBauzweckenbis zur Höhe von
5 085 000 M. zu 4 «/„ Zinsen einverstandenerklärt.

Die Landesbank ist im März 1901 beauftragt worden, ein neues Anleihekontounter der
Bezeichnung„Anleihezur Deckung der vorläufigenKostender von dem 39., 40. und 4l. Provinzial-
landtllge beschlossenen Bauten :c." zu eröffnen, diefes Kontoam 1. April1901 mit 5 556 809 M. 88 Pf.
als Istausgabe und mit 943 190 M. 12 Pf. als Sollausgabe (welche nach Bedürfnißerhoben wird)
zu belasten,als jährlicheZahlung 1'/'_ «/o Tilgungsbeitragvon dem zulässigen Gesammtbetragevon
6 l/2 Millionen Mark mit 97 500 M. jährlich und 3 >/2 °/o Zinsen von der jeweilig wirklich
erhobenenDarlehenssummevom 1. April 1901 ab je zur Hälfte am 30. Septemberund 31. März
gegen den Haupt-Haushaltsplan der Provinzialuerwaltungzu berechnenund sämmtlicheVorschuß¬
kontos (ausgenommendas fortzuführendeKonto „Neubau der Anstalt Galkhausen") zu löschen.
Sobald der noch zum Soll gestellte Betrag von 943 190 M. 12 Pf., also die ganze Summe von
6 2/2 Millionen Mark erhobenist, wird der Tilgungsplan aufgestelltwerden.

Der Landtagsbeschlußist dem Ober-BürgermeisteramtDüsseldorf am 25. Februar 1901, II. ^. 2655,
mitgetheiltworden. Eine Antwort hierauf ist nicht ergangen.

Zu 2. Die Auflassungder angekauftenGrundstücke im Grundbuchist bis auf einigeParzellen erledigt.
Die Frage der Wasserversorgung und der Abführungder Abwässerwird verfolgt. Die Aufstellung
der Pläne und Kostenanschlägehat begonnen. Der Bau wird voraussichtlich1902 in Angriff
genommenwerden.
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Angelegenheitendes Plovinziallandtags.

Gegenstand.

Ankaufeiner Landparzelle für die
Proviuzial«Heil-und Pflegeanstalt
zu Bonn,

Ausführung des Gesetzesvom 4.
August 1891 über die Voraus¬
leistungender Fabriken für den
Wegebau.

(Plovinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 20, Seite 218.)

Bewilligung einer Beihülfe zur
Beschleunigung der geologisch¬
agronomischenAufnahmearbeiten
in der Rheinprouinz.

(Prllninziallandtllgs - Verhandlungen,
Anlage 22, Seite 232.)

Beschlußdes 42. Promnzwllandwgs.

angekauften Geländebei Süchteln nach den Beschlüssen
des 40. und 41. Provinzillllandtags alles Weitere zu
veranlassen;

3. den Prouinzilllllusschußzu ermächtigen,zu gelegener
Zeit das Gut „Haus Fichtenhain"nach pflichtmäßigem
Ermessen günstigzu veräußern und über das Ergebniß
zu berichten.

In der Sitzung vom 14. Februar 1901 (Seite 48 der
Protokolle)hat der Provinziallandtag
1. den Ankauf der Parzellen Gemeindebann Bonn,

Flur 11 Nr. 525 526 527 528 in der Größe von
55 55 55 55

36,72 a zum Preise von 30 000 M. beschlossen;
2. den Provinzilllausschußermächtigt,den Kaufpreis aus

bereitenMitteln zu entnehmen;

3. den Provinzialausschußferner ermächtigt,den von der
Stadt Bonn zu zahlendenKaufpreis für Grenzstreifen
an der Rheindorferstraßezu weiterem Grunderwerb
für die Anstalt zu verwenden.

DurchBeschluß des Plovinziallandtagsvom 9. Februar 1901
(Seite 29 der Protokolle) wurde der Bericht und Antrag
des Provinzialausschussesüber die Ausführungdes Gesetzes
durchKenntnißnahmefür erledigt erklärt.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 9, Februar
1901 (Seite 29 der Protokolle)dem Antrage der Königl.
Staatsregierung gemäß, zunächst auf die Dauer von
6 Jahren vom 1. April 1901 ab, zum Zwecke der
thunlichstenBeschleunigungder geologisch-agronomischen
Aufncihmeaibeitenin der Rheinprovinzfür die geologische
Ailstalt in Berlin einen Beitrag von 5400 M. jährlich
zu den Besoldungenund Tagegeldern für Hülfsgeologen
bewilligt und die Einstellungdes Betrages in den Haus¬
haltsplan der Straßenverwaltung genehmigt.

Angelegenheitendes Provinzillllandtags 31

Art der Erledigung.

Zu 3. Wird im Auge behalten.

Zu 1. Der Ankauf und die Auflassungder Grundstücke im Grundbuch und die Auszahlungdes Kauf¬
preiseshaben stattgefunden.

Zu 5 Der Kaufpreisvon 30 202 M. 55 Pf. ist mangels anderweiterMittel zu Lasteu des besonderen
Abschnittes in der Rechnungdes Haupt-Haushaltsplanesder Provinzialverwaltungfür 1901 „Aus¬
gaben aus den zur Verfügungdes Prouinziallandtags stehendenMehreinnahmen an Provinzial-
llbgabcn"verrechnet worden.

Zu 3. Der Kaufpreis von 26 222 M, 44 Pf. ist bei der Landesbankhinterlegt. Eine Verwendung
desselben hat wegenzu hoher Preisforderungeufür die zum Erwerb geeignetgelegenenGrundstücke
noch nicht eintreteilkönnen.

Dem Königlichen Herrn Ober-Präsidenten ist von der Genehmigungdes bewilligtenjährlichen Betrags
von 5400 M. Mittheilung gemachtworden. Hierauf hat derselbeum weitere Bewilligung einer
vorschußweisen Zahlung vou jährlich 5400 M. ersucht, deren Rückerstattungseitens des Herrn
Ministers für Landwirthschaftin Aussichtgestelltwird. DiesemErsuchenist entsprochen worden.
Nach Vorlage des Arbeitsplanesder Direktion der geologischenLandesanstalt für das Jahr 1901
3, ^ , Nheinprovinznur drei Geologeu vorgesehenund ist daraufhin der Herr Ober-
Präsident ersucht worden, auf die Einstellung bezw. Beschäftigungeines vierten Geologen,
wie dieses früher ,n Aussichtgestelltwar, hiuwirken zu wollen. Der Herr Ober-Präsident hat
hierauf nntgetheilt, daß nach Verfügung des Herrn Ministers für Landwirthschaft,Domänen und
Forsten ür das Jahr 1901 weiteregeeignete Geologennicht zur Verfügungständen,dagegen würde
un nächsten^ahr das Versäumte durch Gestellung vermehrter Arbeitskräftenachgeholt werden.
Dementsprechend würde auch für 1901 nicht der volle Zuschußbeanspruchtwerden. '
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Ur.

48

49

50

Gegenstand.

Uebertragung des Eigenthumsder
in die Verwaltung und Untcrhal-
tuug engerer Kommnnaluerbände
abgetretenenund noch abzutreten¬
den Provinzialstraßenstreckenan
diese Verbände.

(Provinziallandtags - Verhandln»«,,,'»,
Anlage 25, Seite 239,)

Erhöhung der Mittel bei Titel IV
Nr. 1 des Haushaltsplans der
Provinzial-Straßcnverwalttlngzur
Unterhaltung der Pruuiuzial-
straßen

sowie
bei dem Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswege¬
baues.

Aufnahme einer Anleihe für die
Zwecke der Straßenverwaltung.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 30, Seite 262.)

Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

Der Provinziallandtag hat durch den Beschluß vom 11.
Februar 1901 (Seite 32 der Protokolle)den Prouinzial-
ausschußermächtigt,in den Fällen, wo die Uebertraguug
der Verwaltuug und Unterhaltung von Provinzialstraßen
bereits stattgefunden hat oder noch stattfinden wird,
geeignetenFalles den betreffendenKreisen, Stadt- und
Landgemeindenauch das Eigenthum am Straßenkörper
und den Zubehörstücken unter den zweckmäßigerscheineudeu
Bedingungenzu übertragen.

Bei Berathung und Feststelluugdes Haushaltsplcmes der
Proviuzial-Straßeuverwllltungund seinerAnlagenfür die
Rechuungsjahre1901 uud 1902 hat der Provinziallandtag
in seinerSitzung vom 12. Februar 1901 (Seite 36 der
Protokolle)
1. den Prouinzialausschußermächtigt,im Falle sich die

Nothwendigkeit größerer Mittel schon jetzt ergeben
sollte,Titel III Nr. 2 a der Einnahmen und Titel IV
Nr. 1 der Ausgabenum je 200 000 M. zu erhöhen
und die betreffendeSumme bereitenMitteln zu ent¬
nehmen;

2. beschlossen:
s,) den Provinzialausschußzu ermächtigen,zur Stärkung

der Mittel für den Kommunalwegebaubei Anlage
0 aus etwaigeuUeberschüssenweitere 50 000 M.
zu verwenden;

d) den Provinzialausschuß zu ersuchen, bei dem
nächstmaligen Haushaltsplan für die ausreichendere
Dotirung der Anlage 0 zu sorgen.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 12. Februar
1901 (Seite 36 der Protokolle) die iu dem Berichte
(Anlage30) dargelegtenMaßnahmen und Vorschlägedes
Provinzilllllusschussesgenehmigtund die Aufnahmeeiner
Anleihe von 2 400 000 M. für außerordentlicheZwecke
der Provinzilll-Straßenuerwaltungbei der Landesbankder
Rheinprovinz gegen 4°/« Zinsen und 2 "/<> Tilgung
beschlossen.

Art der Erledigung.

Es sind seitens der Städte Düsseldorf, Cöln und Düren Anträge auf Eigenthumsübertragunggestellt
worden. Bezüglichder Straßen im Stadtbezirk Düsfeldorf hat der Prouinzialausschußdie Ueber¬
traguug genehmigt und ist hiervon dem Ober-BürgermeisteramtMittheilung gemacht worden.
Hinsichtlich der Straßen un Eölner- und Dürener-Stadtbezirksind noch Ermittelungen im Gange.

Zu 1. Ob für das Rechnungsjahr1901 weitereMittel zu überweisensind, wird sich erst nach Ablauf
des Jahres herausstellen.

Zu 2 a. Zur Verstärkungder Mittel für den Gemeinde-und Kreis-Wegebaukonnteder Fonds für den
Neubau von Provinzialstraßen,Voranschlag ^, herangezogenwerden,weil derselbe durch Neubauten
von Provmzmlstraßengegenwärtignicht in Anspruchgenommenwird. Im Rechnungsjahre190 l
sind infolgedessenBeihülfen an Gemeindenuud Kreisein wesentlich größeremUmfangeals bisherbewilligtworden.

Zu 2li. Bind beachtet werden.

Die staatlicheGmehmigungznr Aufnahmeder Auleiheist unter dem 14. März 1901 ertheilt.
^n ^heil der Anleihe und zwar 300 000 M. für größere Bauten und 260 000 M. für

^m??Vn7 Frostschädenist bereits für außerordentlicheZweckeim laufendenRechnuugsjahre(1901) m Anspruch genommen. > u > ^
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Ur. Gegenstand.

51 I Förderung von Bahnunterneh-
mungen.

(Prouulziallllndtags - Verhandlunge»,
Anlage 33, Seite 305.)

Petition der Gemeinde Altendorf
(Rheinland) auf:
1. Bewilligungeiner Beihülfevon

25000 M. zu den Pflaster-
kosten der von ihr in Unter¬
haltung und Verwaltungüber¬
nommenen Strecke der Pro-
vinzialstraßeMeiderich-Steele
von Stat. 13,123 bis 15,063;

2. Bewilligung eines Darlehnsaus
dem Meliorationsfonds von
75000 M. auf 3 Jahre zins¬
frei, dann zu 3'/2°/« verzins¬
lich.

Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

Der Piovinziallandtag hat durch Beschlußvom 12. Februar
1901 (Seite 38 der Protokolle)beschlossen:
1. den Provinzialausschußin Ergänzung des Beschlusses

des Provinziallandtags vom 3. Februar 1899 zu
ermächtigen,
3,) bis auf Weiteres an finanziellungünstig gestellte

Gemeinden, Kreise oder für diese eintretende
Erwerbsgesellschaftensowie in sonst geeigneten
Fällen unter anderen, günstigerenBedingungen
Darlehen für Kleinbahn-Unternehmungen zu
bewilligen,

K) insbesonderedie ans dem 18 Millionenfondsbisher
nicht begebenensowie die bereits wieder ein¬
gegangenenund die ferner eingehendenAmortisations¬
raten unter Bewilligung eines Zinsfußes bis zur
Höhe von ^2 °/u zu den bei der Landsbank für
ländlicheDarlehen jeweiliggeltendenBedingungen
für Kleinbahn-Unternehmungenals Darlehen aus¬
zugeben;

2. Den Provinzialausschußzu beauftragen, über eine
ausreichendere Unterstützungdes Kleinbahnwesensdurch
die Provinz dem nächsten Provinziallandtag eine aus¬
führlicheVorlage zu machen.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 14. Februar
1901 (Seite 48 der Protokolle) die Ablehnung der
Petitionbeschlossen.

Angelegenheitendes Provinziallandtags.

Art der Erledigung.

Zu 1a. Es ist hiernachverfahrenworden.

Zu II). Der Restbetrag des 18 Millionenfondssowie die bereits eingegangenenTilgungsraten dieser
Fonds sind als Darlehen nach Maßgabe des Landtagsbeschlussesmittlerweile ausgegebenworden.

Zu 2. Wird geschehen.

Dem BürgermeisteramtAltendorfist durch Schreibenvom 21. März 1901. III. 3035, der ablehnende
Beschluß des Provinziallandtags mitgetheiltworden.

ü*
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36 Angelegenheitendes Provinziallandtags.

Ur. Gegenstand.

53 > Petition des Vorstandes des So¬
linger Schützenvcreinsum Ge¬
nehmigungzum Verkaufeiner in
Solingen an der Solingen-Essen-
Horster Provinzilllstraße (Stat.
0,5 bis 0,7) — der sogenannten
Kaiserstraße— gelegenen Straßen¬
parzelle,

Petition des KreisesGeldern um
Gewährungeines Kleinbahn-Dar-
lehns von 4U0 000 M. zu den
früher geltenden Bedingungen
(3«/«Zins, 1 °/° jährlicheTilgung),

Petition von Landwirthenzu Eyll
bei Aldekerk um Beseitigungvon
Bäumen an der Aldekerk-Vorster
Straße.

Ausführung des Beschlussesdes
41. RheinischenProvinziallandtags
bezüglichder wegenErrichtungvon
Provinzial- Wein- und Obstbau-
schulen in Kreuznachund Ahr-
weiler getroffenenMaßnahmen.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage?, Seite 132.)

Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

Der Provinzillllandtllghat in der Sitzung vom 14. Februar
1901 (Seite 48 der Protokolle) die Ablehnung der
Petitionbeschlossen.

Die Petition ist durch Beschluß des Provinziallandtags
vom 14. Februar 1901 (Seite 49 der Protokolle) dem
Provinzinlausschußzur nochmaligenPrüfung überwiesen
worden.

Durch Beschluß des Provinziallandtags vom 14. Februar
1901 (Seite 49 der Protokolle) ist die Petition dem
Provinzialausschußzur Erledigungüberwiesen wordeil.

Der Provmziallandtag hat in der Sitzung vom 8. Februar
1901 (Seite 20 und 21 der Protokolle)
^. 1. durch deu vom Provinzialausschußerstatteten Bericht

die vom 41. RheinischenProvmziallandtaggeforderte
Rechnmlgsllbleguugüber die Errichtung der Wein¬
bauschulenin Kreuznachund Ahrweiler entgegen¬
genommen,

2. über die Errichtung der Wein- und Obstbauschule
Ahrweilernach den vorgelegten Plänen und Kosten¬
anschlägenBeschluß gefaßt, daß die Bauarbeiten
baldigst in Angriff genommenund so beschleunigt
werden sollen, daß die Schule möglichst am
1. Oktober 1901 ins Leben treten kann,

3. den Provinzialausschuß ermächtigt, die zur Er¬
richtung und zum Unterhalt der Schule bis zum
I. April 1903 bezw. bis zum Zusammentretendes
nächstenProvinziallandtagserforderlichenbezw. schon
verausgabten Geldmittel vorläufig aus bereiten
Beständeil zu entnehmen,und ihn beauftragt,dem
nächstenProvinziallandtag darüber Rechenschaftab¬
zulegen.

Art der Erledigung.

Dem Vorsitzendendes Solinger Schützenvereinssowiedem Ober-Bürgermeisteramtin Solingen ist am
22. März 1901 von dem nebenstehenden BeschlusseMittheilung gemacht worden.

Durch Beschlußdes Provinzialciusschussesvom 14./15. Mai 1901 ist dem KreiseGeldern ein Kleinbahn-
Darlehen von 300 000 M. unter den vom 42. Provmziallandtag festgesetztenBedingungen— siehe
laufendeNr. 51 dieserNachweisung — bewilligtworden.

Der Provinzialausschußhat in seiner Sitzung vom 6. August1901 die Ablehnungder Petition beschlossen
und sind die Interessentendementsprechendbeschiedenworden.

Die Vergebungder Arbeitenund Lieferungenfür den Rohban der Schul- :c. Gebäude ist erfolgt und die
Bauarbeiten sind im Gange. Im Interesse einer gründlichenund gediegenenAusführung der
letzteren war es nicht angängig,dieselbenso zu beschleunigen,daß die Schule schon zum Oktober1901
ins Lebentreten konnte. Die Schule wird deshalb erst im Jahre 1902 eröffnet werden können.
Aus diesem Grunde sind auch Maßnahmen für die innere Ausgestaltungund den Betrieb derselben,
Anstellungder Lehrer :e., einstweilennicht getroffenworden.
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Ur. Gegenstand.

5? Erlaß eines Reglements über die
Leitung und Verwaltungder Wein-
und Obstbcmschulenin der Rhein¬
provinz und der Schulordnung
für die Provinzial- Wein- und
Obstbauschulen.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 8, Seite 136.)

Abänderungendes Reglementsvom
18. Januar 1893 über die Ent¬
schädigung für an Milzbrand ge¬
fallene Thiere.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 9, Seite 145.)

Beschlußdes 42. Provinziallandtags. Art der Erledigung.

AnderweiteRegelung der Verhält¬
nisse der landwirthschafllichen
Winterschulen in der Rheinprovinz.

(Provinziallandtags - Verhandlungen,
Anlage 27, Seite 243.)

L. die folgendeResolution:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen,die ge¬
stimmten Kosten des Baues der Provinzicil-Weinbau-
schule in Kreuznach sowie aller Grundstücke für Rech°
nung der Provinz zu übernehmen, und nur die
Festsetzungbestehenlassen, daß, wenn innerhalb
10 Jahren die Weinbauschulewegen mangelnden
Besucheseingehensollte, die Stadt Kreuznachdie
Gebäulichkeiten übernimmt",

dem Provinzialausschußzur Erwägung überwiesen.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 8. Februar
1901 (Seite 21 der Protokolle)dem vorgelegten Reglement
und der dazu gehörigenSchulordnungseine Genehmigung
ertheilt.

Mit Beschluß vom 8. Februar 1901 (Seite 21 der Protokolle)
hat der Provinziallandtag dem vorgelegtenabgeänderten
Reglement seineGenehmigungmit der Maßgabe ertheilt,
daß dem § 5 des in Rede stehenden Reglementsfolgender
Zusatzhinzugefügtwerde:

Der Thierarzt hat sogleich im Anschlußan die Unter¬
suchung auch sein Gutachten über den Werth des
Thieres abzugeben. Die Abschätzungdurchdie beiden
Schiedsmännererfolgt nach Abgabedes thielärztlichen
Gutachtens.

Gleichzeitig hat der Provinziallandtageinem Antrag gemäß
die Ueberschriftdes Reglements in „Vorschriftengemäß
Ziffer 2 § 8 der Provinzialordnungzur Ausführung des
Gesetzesvom 22. April 1892, betreffendu. s. w." ab¬
geändert.

In der Sitzung vom 11, Februar 1901 (Seite 33 der
Protokolle)hat der Provinziallandtag
1, die vorgelegtenGrundzüge für die Organisation des

landwirthschaftlichenWiuterschulwesensund Wander-
lehrthums mit der Maßgabe genehmigt,daß

Nach Eröffnungder Weinbauschulein Kreuznach haben sich noch eine Reihevon Bauarbeitenals erforderlich
herausgestellt,nach deren jetzt crfolgtcrFertigstellungdie gesummtenBaukostenerst festgestelltwerden
konnten. Ein näheres Eingehen auf die Resolution konnte daher bis jetzt nicht erfolgen, doch
ist eine Beschlußfassung in Kurzemzu erwarten.

Das betreffende Reglementhat unterm 16. März 1901 die Genehmigungdes Herrn Landwirthschafts-
ministcrserhalten und wird nach den Bestimmungendesselbenuud der zugehörigenSchulordnung
bei sämmtlichenWeinbauschulcuverfahren. Die Wahlen für die Kuratorien haben stattgefunden.

Die gedachten Vorschriften sind am 27. März 1901 von den Herren Ministern für Landwirtschaft und
des Innern genehmigtund alsdann in den Amtsblättern veröffentlichtworden, Sie dienen feit
dieser Zeit als Grundlage für die Festsetzung der Entschädigungenfür an Milz- und Rauschbrand
gefallene Thiere. Ueber die Art der nach § 6 a. a. O. dem ProuinzialausschusseüberlassenenEin¬
führung eines zweckmäßigenVerfahrenszur Nachprüfungder thierärztlichenObduktionsrcsultatcsind
die vorbereitendenVerhandlungennoch nicht abgeschlossen.

Das Vcrtragsvcrhaltnißmit dem landwirthschaftlichen Verein für Rhcinpreußcnüber die landwirtschaft¬
lichen Winterschulcn ist mit dem 1. April 1901 gelöstund sind seit diesemZeitpunktedie landwirth¬
schaftlichenWinterfchulenund das Wanderlehrthumauf die Landwirthschaftskammerübergegangen.
Seitdem ist nach den von dem Provmziallcmdtagebeschlossenen Grundzügen verfahren worden.
Der Abschluß eines förmlichen Vertrages ist noch nicht erfolgt, steht aber unmittelbar bevor.
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Ur. Gegenstand.

60 Errichtungvon landwirthschllftlichen
Winterschulenin Cleve und St.
Vith

sowie
Verstärkung des Titel I Nr. 5
des Haushaltsplans für die land¬
wirthschllftlichenAngelegenheiten.

Beschlußdes 42. Provinziallandtags.

61 Eingabe des Obersten z. D. von
Giese zu Aachen bezüglich der
„Gemeinnützigen Anlngen bei
Sourbrodt".

a) in § 9 Abs. 1 statt der Worte „einemDelegirten
des landwirthschllftlichenVereinsfür Rheinpreußen"
die Worte „dem Präsidenten des landwirthschllft¬
lichen Vereins für Rheinpreußen" gesetzt werden,

d) am Schlüssedes Z 9 folgender Zusatz beigefügtwerde:
„der Direktor der landwirthschllftlichenHochschule
zu Vonn-Poppelsdorfwird zu allen Sitzungendes
Ccntralknratoiimnsmit berathender Stimme ein»
geladen",

o) in Z 15 der Beginn des Vertrags „vom 1. April
1901 an" festgelegt werde;

2. den Provinzialausschußermächtigt:
s,) auf dieser vereinbarten Grundlage einen Vertrag

mit der Landwirthschaftskllmmer zu schließen,
d) das Erforderlichebehufs Lösung des bisherigen

Vertragsveihältnissesmit dem landwirthschaftlichen
Verein für Rheinpreußen zum 1. April 1901 zu
veranlassen.

Bei der Berathung des Haushaltsplnns für die Verwaltung
der landwirthschllftlichenAngelegenheiten für die Rechnungs¬
jahre 1901 und 1902 hat der Provinziallandtag in der
Sitzung vom 11. Februar 1961 (Seite 33 der Protokolle)
n.) den Provinzialausschußermächtigtfür den Fall, daß

die Errichtung von landwirthschllftlichen Winterfchulen
in Cleve und St. Vith für zweckmäßigerachtetwerden
sollte, dieser Errichtung an Stelle des Prouinzial-
landtags zuzustimmenund die dafür erforderlichen
Mittel aus bereitenBeständenzu entnehmen,

d) den Provinzialausfchuß ermächtigt, aus den Ueber-
schüsfender Provinzialcinnahmen50 000 M. zu ent¬
nehmen und zu Zweckendes Titels V Nr. 5 des
HllushaltsplllNsfür die landwirthschaftlichenAngelegen¬
heiten zu verwenden.

Der Provinziallandtag hat durch Beschlußvom 14. Februar
1901 (Seite 49 der Protokolle) beschlossen, unter Aus¬
spruch der Anerkennungder Verdienstedes Oberstenz. D.
von Giese um die wirthschaftlicheHebungdes hohen Venn's
dem Antrage des Provinzialausschusfesgemäß von einem
Ankaufder „Gemeinnützigen Anlagen bei Sourbrodt" ab-
zufehen.

Art der Erledigung.

Zu a Nach den Beschlüssendes Centralkuratoriumsfür das landwirthschaftlicheWinterschulwesenund Wander-
3"?"m M m fft, Vith eine Winterschnlenicht errichtetwerden. Betreffs der Errichtung der
Wmterschulem Cleve werden noch Verhandlungenbezüglichder Unterstellungderselbennnter die
Lllndwnthschllftskammergeführt. Ein Antrag auf Genehmigungzur Errichtungder Schule ist bisher
bei der Provinzialuerwaltungnicht gestelltworden.

Zu d. Von der Ermächtigung zur Ausgabeder gednchtenSumme ist bis jetzt kein Gebrauchgemncht worden.

Oberst z, D. von Giese ist entsprechendbeschiedenworden.
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